
Wer landwirtschaftlicher
Unternehmer im Sinne der
Alterssicherung der Landwirte
ist,  gehört grundsätzlich
zugleich zu den landwirtschaft-
lichen Unternehmern im Sinne
der Krankenversicherung der
Landwirte. In welchen Fällen
dies für Imker zutrifft, 
siehe Heft 2/2005, Seite 12 f. 
Im folgenden Beitrag gibt 
Bernhard Müller einen Über-
blick über die Mitgliedschaft,
Leistungen und Beiträge in der
landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung.

Die Zugehörigkeit zu dem bereits im Feb-
ruarheft, Seite 12, definierten Personen-
kreis führt auch zur Mitgliedschaft in der
landwirtschaftlichen Krankenversicherung
(LKV), es sei denn, 
■ die Krankenversicherungspflicht ist

ausgeschlossen,
■ es besteht Krankenversicherungsfrei-

heit,
■ es liegt eine Vorrangversicherung vor

oder
■ die betroffene Person hat sich von

der Krankenversicherungspflicht in
der LKV befreien lassen.

In besonderen Einzelfällen kann die Ver-
sicherungspflicht als landwirtschaftlicher
Kleinunternehmer in Betracht kommen.
Betreiben Ehegatten gemeinsam ein land-
wirtschaftliches Unternehmen, gilt der-
jenige Ehegatte als landwirtschaftlicher
Unternehmer, der das Unternehmen über-
wiegend leitet. Ist dies nicht festzustellen,
bestimmt die Krankenkasse, welcher Ehe-
gatte als Unternehmer gilt.

Ausschluss 
von der Versicherungspflicht
Von der Versicherungspflicht als landwirt-
schaftlicher Unternehmer werden solche
Personen ausgeschlossen, die außerhalb
der Land- und Forstwirtschaft hauptberuf-
lich selbständig erwerbstätig sind. Dies ist
im Einzelfall zu entscheiden, Grundlage
ist der Leitfaden zur Beurteilung der Vor-
aussetzungen über den Ausschluss der

Versicherungspflicht in der Krankenver-
sicherung der Landwirte nach § 2 Abs. 4a
KVLG 1989 vom 30. 06. 2004.
In der LKV sind die Personen versiche-
rungsfrei, die die Voraussetzungen für die
Krankenversicherungsfreiheit in der all-
gemeinen Krankenversicherung erfüllen,
also höherverdienende Arbeitnehmer, (Jah-
resarbeitsentgeltgrenze im Jahr 2005 jähr-
lich 46.800,– Euro), Beamte, Richter Sol-
daten auf Zeit, Berufssoldaten, Pensionäre.
Außerdem sind Personen, die nach Voll-
endung ihres 55. Lebensjahres versiche-
rungspflichtig werden, versicherungsfrei,
wenn in den letzten 5 Jahren vor Beginn
der Versicherungspflicht zu keinem Zeit-
punkt ein gesetzlicher Krankenversiche-
rungsschutz (Pflichtversicherung, freiwil-
lige Versicherung, Familienversicherung)
bestand. Weitere Voraussetzung für die
Versicherungsfreiheit ist, dass diese Per-
sonen in dem Fünfjahreszeitraum mindes-
tens die Hälfte dieser Zeit
■ versicherungsfrei,
■ von der Versicherungspflicht befreit,
■ nicht krankenversicherungspflichtig

waren, weil sie ihrem Erscheinungs-
bild nach hauptberuflich selbständig
erwerbstätig waren, oder

■ nicht in der LKV versicherungs-
pflichtig waren, weil sie ihrem
Erscheinungsbild nach außerhalb der
Landwirtschaft hauptberuflich selb-
ständig tätig waren.

Versicherungsfrei sind auch alle Landtags,
Bundestags- und EU-Abgeordneten. 

Welche ist die 
Vorrangversicherung?
Für die Fälle, in denen nebeneinander Ver-
sicherungspflicht sowohl in der LKV als
landwirtschaftlicher Unternehmer als auch
in der allgemeinen Krankenversicherung
nach anderen gesetzlichen Vorschriften
besteht, regelt das KVLG 1989 zur Vermei-
dung von Doppelmitgliedschaften die Kas-
senzuständigkeit. So ist gegenüber der
Versicherung als landwirtschaftlicher Un-
ternehmer die Versicherungspflicht nach
anderen gesetzlichen Vorschriften vorran-
gig, insbesondere eine solche als Arbeit-
nehmer oder Leistungsbezieher aus der
Arbeitslosenversicherung.
Übt ein landwirtschaftlicher Unterneh-
mer, der auf Grund der Bewirtschaftung
eines landwirtschaftlichen Unternehmens
der Krankenversicherungspflicht unter-
liegt, daneben eine abhängige Beschäfti-
gung gegen Arbeitsentgelt außerhalb der
Landwirtschaft aus, ist zunächst zu prüfen,
ob es sich bei dieser Beschäftigung um eine
Dauerbeschäftigung oder um eine auf
nicht mehr als 26 Wochen befristete Be-
schäftigung handelt. 

Dauerbeschäftigung neben 
der Bewirtschaftung eines landwirt-
schaftlichen Unternehmens
Im Falle einer Dauerbeschäftigung ist des
Weiteren zu prüfen, ob eine die Versiche-
rungspflicht als Arbeitnehmer ausschlie-
ßende hauptberufliche selbständige Er-
werbstätigkeit vorliegt; dann würde die

Versicherungspflicht
als Arbeitnehmer
ausgeschlossen und
der betreffende land-
wirtschaftliche Un-
ternehmer Mitglied
in der LKV. 
Hauptberuflich ist
eine selbständige Er-
werbstätigkeit dann,
wenn sie von der
wirtschaftlichen Be-
deutung und dem
zeitlichen Aufwand
her die übrigen Er-
werbstätigkeiten zu-
sammen deutlich
übersteigt und den
Mittelpunkt der Er-
werbstätigkeit dar-
stellt. 

Sozialversicherung 
der Landwirte 
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In diese Beurteilung sind selbständige
Tätigkeiten als land- und forstwirtschaft-
licher Unternehmer oder als Künstler
oder Publizist mit einzubeziehen. Nähere
Auskünfte dazu erteilen die Landwirt-
schaftlichen Krankenkassen (LKK).

Nebenerwerbslandwirte, 
deren Beschäftigung auf höchstens 
26 Wochen befristet ist
Landwirtschaftliche Unternehmer, die auf
Grund der Versicherungspflicht als land-
wirtschaftlicher Unternehmer Mitglied einer
LKK sind, bleiben auch während einer
daneben ausgeübten abhängigen Beschäf-
tigung, deren Dauer 26 Wochen nicht über-
steigt (so genannte saisonale Beschäftigung),
ihrem Erscheinungsbild nach landwirt-
schaftliche Unternehmer. Daher bleiben
sie Mitglied der LKK; eine Mitgliedschaft
in der allgemeinen Krankenversicherung
auf Grund der Beschäftigung ist infolge-
dessen ausgeschlossen.
Die Versicherungspflicht und die Kassen-
zuständigkeit sind bei Beginn der Beschäf-
tigung zu prüfen. Ist die Beschäftigung
auf voraussichtlich nicht länger als 26 Wo-
chen befristet, ist in den genannten Fällen
die LKK zuständig. Werden die 26 Wochen
entgegen der vereinbarten Dauer über-
schritten, besteht die Mitgliedschaft bei
der LKK fort, wenn die Überschreitung
zwei Monate nicht übersteigt. 
Wird ein ursprünglich auf nicht mehr als
26 Wochen befristetes Beschäftigungs-
verhältnis in ein Dauerbeschäftigungsver-
hältnis umgewandelt, wechselt von dem
auf das Bekanntwerden der Überschrei-
tung folgenden Tag an die Mitgliedschaft
von der LKK  zur zuständigen/gewählten
Krankenkasse.

Befreiung von der 
Versicherungspflicht
Befristete Befreiung
Unternehmer der Imkerei, die allein auf
Grund des Unternehmens der Imkerei
der Versicherungspflicht als landwirtschaft-
licher Unternehmer unterliegen, werden
auf Antrag von dieser befreit, solange sie
bei einer anderen Krankenkasse freiwillig
mit Anspruch auf Krankengeld versichert
sind. Die Befreiung wirkt vom Beginn der
Versicherungspflicht an, wenn der Antrag
innerhalb eines Monats gestellt wird. Wird
der Antrag später gestellt, wird die Befrei-
ung zum Ersten des Kalendermonats wirk-
sam, der auf die Antragstellung folgt.

Befreiung auf Dauer
Landwirtschaftliche Unternehmer werden
auf ihren Antrag von der Versicherungs-
pflicht befreit, wenn der Wirtschaftswert
ihres landwirtschaftlichen Unternehmens
60.000,00 DM übersteigt. (Die im Bewer-
tungsgesetz in Deutsche Mark ausge-
drückten Wertgrenzen wurden durch das

Steuer-Euroglättungsgesetz nicht auf Euro
umgestellt, weil die Einheitswerte als Be-
rechnungsgrundlage für die Grundsteuer
in absehbarer Zeit ohnehin durch eine
andere Bemessungsgrundlage ersetzt wer-
den sollen.)
Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten
nach Eintritt der Versicherungspflicht bei
der zuständigen Krankenkasse zu stellen.
Die Befreiung wirkt vom Beginn der Ver-
sicherungspflicht an; sie kann nicht wider-
rufen werden. Sie ist ausgeschlossen, wenn
bereits Leistungen nach dem KVLG/
KVLG 1989 in Anspruch genommen wor-
den sind.
Die Befreiung von der Versicherungspflicht
erstreckt sich auf alle später eintretenden
Versicherungsgründe nach dem KVLG
1989 und schließt das Entstehen einer
Mitgliedschaft als Rentenantragsteller aus.
Darüber hinaus kann wegen der Befrei-
ung von der Versicherungspflicht in der
LKV keine Mitgliedschaft in der allge-
meinen Krankenversicherung entstehen.

Meldefristen 
und Mitgliedschaft
Versicherungspflichtige landwirtschaftliche
Unternehmer (bzw. auch Imker) haben die
Aufnahme und die Aufgabe der Tätigkeit
als landwirtschaftlicher Unternehmer so-
wie alle sonstigen die Versicherungspflicht
und Beitragshöhe sowie die Mitgliedschaft
berührenden Tatbestände innerhalb von
2 Wochen der LKK zu melden.
Die Mitgliedschaft als landwirtschaftlicher
Unternehmer beginnt 
■ mit dem Tag der Aufnahme der Tätig-

keit als landwirtschaftlicher Unter-
nehmer oder

■ in den Fällen, in denen die Vorrang-
versicherung nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften endet, mit dem
darauf folgenden Tag. 

Sie endet 
■ mit dem Tag der Aufgabe der Tätig-

keit als landwirtschaftlicher Unter-
nehmer,

■ mit dem Tag, der dem Tag vorher-
geht, an dem die Vorrangversiche-
rung bei der anderen Krankenkasse
beginnt oder

■ mit dem Tod des Mitglieds.

Leistungsspektrum
Die LKK gewähren grundsätzlich die glei-
chen Leistungen wie die anderen gesetz-
lichen Krankenkassen.
Darüber hinaus erbringen die LKKen an
Stelle von Krankengeld Betriebs- und Haus-
haltshilfe zur Aufrechterhaltung des Unter-
nehmens während der Dauer einer Kran-
kenhausbehandlung, einer ambulanten
oder stationären medizinischen Vorsorge-
leistung, stationären medizinischen Reha-

bilitationsmaßnahme oder der stationären
medizinischen Rehabilitation für Mütter
und Väter, bei Arbeitsunfähigkeit, während
der Schwangerschaft und Mutterschaft. 

Beiträge
Für versicherungspflichtige landwirtschaft-
liche Unternehmer werden der Beitrags-
bemessung zu Grunde gelegt:
■ Einkommen aus Land- und Forst-

wirtschaft,
■ der Zahlbetrag der Rente der gesetz-

lichen Rentenversicherung,
■ der Zahlbetrag der der Rente ver-

gleichbaren Einnahmen (Versorgungs-
bezüge),

■ Arbeitseinkommen aus außerland-
und außerforstwirtschaftlicher Tätig-
keit, soweit es neben einer Rente der
gesetzlichen Rentenversicherung
oder Versorgungsbezügen erzielt wird.

Die Bemessung der Beiträge in der LKV
kann sich wegen der besonderen Verhält-
nisse in der Landwirtschaft nicht nach einem
Einkommensmaßstab richten. So bestimmt
das KVLG 1989 als Beitragsbemessungs-
maßstab
■ den Wirtschaftswert, 
■ den Arbeitsbedarf oder
■ einen anderen angemessenen Maßstab.

Welcher dieser Maßstäbe für 
die Beitragsbemessung maßgebend ist,
setzt die LKK in ihrer Satzung fest. 
Je nach dem festgesetzten Maßstab wird der
einzelne landwirtschaftliche Unternehmer
entsprechend seiner mit dem ermittelten
Arbeitsbedarf, (korrigierten) Flächenwert
oder korrigierten Jahresarbeitswert aus-
gedrückten Ertragsfähigkeit der für ihn
maßgeblichen Beitragsklasse zugeordnet.
Nähere Auskünfte über die Berechnung
und die Höhe der Beiträge erteilt die je-
weils zuständige LKK.  
Für saisonal beschäftigte Nebenerwerbs-
landwirte erhebt die LKK zusätzlich den
nach dem Arbeitsentgelt aus der Beschäf-
tigung bemessenen Beitragsanteil des Ar-
beitgebers zur Krankenversicherung. Maß-
gebend für die Beitragsberechnung ist die
Hälfte des vom Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherung je-
weils zum 01. 01. festgestellten allgemei-
nen Beitragssatzes der Krankenkassen
jeweils vom 01. 07. des laufenden Kalen-
derjahres bis zum 30. 06. des folgenden
Kalenderjahres. Die Hälfte des durch-
schnittlichen Beitragssatzes beträgt bis
zum 30. 06. 2005 7,15 v. H.
Weitergehende Informationen finden Sie
unter www.lsv.de.

Bernhard Müller
Bundesverband der

landwirtschaftlichen Krankenkassen
Weißensteinstraße 70 – 72

34131 Kassel
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